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Der Hauptgeschäftsführer

E r m ä c h t i g u n g

Herr Stephan Radke, Holleweg 11, 42699 Solingen

wird gemäß S 28 der Unfallverhütungsvorschrift ,,Krane" (BGV DG - bisher VBG 9) zum
Sachverständigen für die Durchführung der

Abnahmeprüfung

Brückenkranen
Portalkranen
Schwenkarmkranen
Wandlaufkranen
Laufkatzen

ermächtigt.

Die Ermächtigung erfolgt widerruflich. Sie wird widerrufen, wenn Tatsachen entsprechend
Abschnitt 4.1. der,,Grundsätze für die Ermächtigung von Sachverständigen für die Prü-
fung von Kranen durch die Berufsgenossenschaft" (BGG 924 - bisher ZH 1t518) - Ausga-
be 10.1997 - bekanntwerden; sie kann widerrufen werden bei Verstößen gegen die dem
Sachverständigen nach Abschnitt 3 der vorgenannten Grundsätze obliegenden Pflichten.

Für die Ermächtigung wird die Zulassungs- Nr.
Bc-z 1815

erteilt.
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